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Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach§ 23 ARegV aufgrund des Antra~is auf Genehmigung der 
1nvestitionsmaßnahme 

clm TenneT TSO GmbH, Bernecker Straße 70, 954:48 Bayreuth, vertreten durch die Ge­

schäftsführung, 


Antragstellerin , 

her! (jie Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 
Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch ihren Vorsitzenden Alexander Lüdtke-Handjery, 


ihrer~ Beisitzer Roman Smidrkal 


und ihrem Beisitzer Jacob Ficus 


mn 01.0T2020 


bHsc:h!ossen: 


·1. 	 Die Investitionsmaßnahme für das Projekt 

"Netzverstärkung von Conneforde über Unterweser und ElsflethNVest nach 

Ganderkesee" · 


wird genehmigt. 


2. 	 Die Genehmigung und die Anpassung der Er!ösobergrenze sind befristet bis zum 

31 .12.202.3. 


:3. lm Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 


4. 	 Der Antragstellerin wird auferlegt, den sich aus den Gründen ergebenden Mittei­
lungspflichten nachzukommen. 

!). 	 Die Genehmigung steht unter dem Vorbehalt des Widerrufs. 

6. 	 Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 

- Diese Entscheidung enthält Betriebs- und GeschäftsgeheimnissE'! ­
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Grü nde : 

r. 

DiH Aptragstellerin begehrt die Genehmigung einer Investitionsmaßnahme für das Projekt 
„ l\letzverstärkung von Conneforde über Unterweser und Elsfleth/Wes;t nach Ganderk~~see" 

~.JE!m;3ß § 23 Abs. 1 Satz 1 ARegV. 

Die Antragstellerin ist Betreiberin eines Elektr;zitätsübertragungsnetzeis rnit Sitz in Bayern. 

Die Antragstellerin hat am 29.03.2019 die Genehmigung der Investitionsmaßnahme für das 
Projekt „Netzverstärkung von Conneforde über Unterweser und Elsfleth/West nach Gander­
kE!SEie" beantragt Ur:ld in der Folge weitere lnformation1~n zu dem Projekt „Netzverstärkung 
von Conneforde über Unterweser und Elsfleth/West nach Ganderkesee'' nachgereicht. 

Das vorlifJgende Verfahren war mit Schreiben der Beschlusskammer vom 14.06.2019 wegen 
des laufenclen Prozesses zur Erstellung des Net:~:entwicklun·gsplans (l\IEI:>) Strom :2Cr19-20~30 
bis zu dessen Abschluss ruhend gestellt worden, in dem die betreffenden Maßnahmen (Pro­
jekt 22, Maßnahmen M80, M82 und M87) zur Überprüfung gestellt worden waren. 

Mit Schreiben vom 03.01.2020 verwies die Aritrngstellerin auf die erfolgte Bestätigung des 
Projektes P22 mit der Maßnahme M80 im NEP 20·19-;w30 und bat um Fortführun~1 des Ver­
fahrens. 

Vor dem Hintergrund dessen, dass die Maßnahmen M82 und M87 des Projektes P22 im 
Nl::P 2019-2030 nicht bestätigt wurde, beantr:lgt~~ die Antragstellerin dementsprechende Än­
derungen. Insbesondere ersuchte die Antrags.1elferin darum, im vorlie!Jerden Verfahren auch 
clas F1roj1::!kt P22 mit der Maßnahme M92 zu berücksichtigen, welches ·- erst im Nachgang 
sowohl zur Vorlage als auch zur Veröffentlichun~1 des zweiten Entwurfs des NEP 20·19-2030 
bzw. der vorläufigen Prüfungsergebnisse - nc1chgE:reic;ht und zur Üb1~rprüfung durch die 
B1.111desn1~tzagentur gestellt, letztlich aber bestätigt wurde. 

Hilfsweise beantragte die Antragstellerin insoweit die Wiedereinsetzung in den vor ig :::n Stand 
~1emäß § 32 VwVfG. Ihren Antrag auf Wiedemirn;etzung in den vorinen Stand bezüglich der 
Frist vom 31.03.2019 begründete die Antrags'\elk::rin wie folgt Nachdem der Bedarfänach­
w1?.is der vorliegenden Maßnahme durch die Bestätigung des NEP s·trom 2019-2030 seit 
dem 20.12.2019 vorliegt, existiere das Hindernis gemäß§ 32 Abs. 1 \/wVfG, welches einer 
lnvestitionsmaßnahmengenehmigung und ers-.1rnalige,r° KostenanerkeninL1ng für Kosten des 
Jahres 2020 im Wege stand, nun nicht mehr. Die 2 um 31.03.2019 so nicht mögliche Antra~r­
!;·t·e!lung ·werde vorliegend nachgeholt. 

l \l<luell steHt sich die geplante Investitionsmaßnahme, welche auf dm11 Pr·::>jekt P22 mit den 
Maß.nahmen M80 und M92 basiert, wie folgt dar: 

Die mstrnalige Aktivierung ist für das Jahr 2020 fJeplant. Die vollständige Inbetriebnahme 
Qernfü~ den Antragsunterlagen soll im Jahr 2030 stattfinden. 

DiE~ Antragstellerin trägt vor, das technische 2iel der 1n-.1estition sei die Erhöhung der Über­
tm!JUngskapazität von Conneforde über Unterw1: sHr und ElsflethlW<~st rmch Miedervieland 
und Ganderkesee. 

Aufgrund des prognostizierten starken Anstiegs der Einspeisung aus 13meuerbaren Energiem 
im Raum nordwestliches Niedersachsen sei dia vorh;lndene Netzstruktur in Richtun!] Süden 
nicht mi3hr ausreichend, um die überschüssige Leistung abzutransportieren. Im Veirlauf des 
l\IEP-Pro:zesses habe sich ergeben, dass kün fög 4 GVV Leistung aus Offohore-Wind<;nergie 
am Standort Unterweser angeschlossen werdEm sollen. 

· Diese Entscheidung enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ­
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l\J1it der vorliegenden Investitionsmaßnahme sollen die 380-kV-Leitun~ien von Conneforde 
nach Unterweser, von Unterweser nach Elsfle1h/West sowie von Elsfleth1West nac.h Nieder­
viteland und Ganderkesee - teils mittels Neubciu in vorl1andener Trasse-· verstärkt v1erden. 
Dies erfordere zudem auch Verstärkungen in den Umspannwerken an den vier Standorten 
Conneforde, Unterweser, Niedervieland und Ganderkesee. 

Im Einzelnen beantragt die Antragstellerin feinende Betriebsmittel: 

" 	 Für das Teilprojekt zur Verstärkung der 380·:kV-Anlage Conm~forde 

o die Errichtung eines 380-kV-Leitungsschaltfeldes. 

" Für das Teilprojekt 380.:kV-Leitung Cormeforde - Unterw1~ser· (Netzopt imierung) 

o 	 die Umstellung des 220-kV-Stromkreises der bestehenden 220-kV-/ ~:80-kV­
Doppelleitung mit einer Länge von 32 Kilometern auf 380 kV. 

" 	 Ff.ir das Teilprojekt zur Verstärkung der 380-kV-Anlage U11terweser 

o 	 die Errichtung einer ~80-kV-Längskupplung sowie einer zusätzlichen - insge­
samt zweiten - 380-kV-Querkupp!ung. 

u 	 f'fü das Teilprojekt 380-kV- Leitung Elsfleth/West- Niederviefancl - GancJ'er­
kesee (Neubau in bestehender Trasse} 

o die Errichtung einer 380-kV-Doppelleitung mit einer Länge, von 36 Kilometern. 

" für das.Teilprojekt zur Verstärkung der 380-kV-Anlage Niedervieland 

o 	 die Errichtung zweier 380-kV-Leitungssr;hal~elder. 

o 	 H ir das Teilprojekt zur Verstärkung der 380-kV-Anlage Gand1~rkesee 

o 	 die Errichtung zweier 380-kV-Leitungsschaltfelder. 

Zur Be~1ründung der Notwendigkeit führt die Antragstellerin aus, dass die betreffendi:in Maf:>­
nahmen zur Netzoptimierung von Conneforde über Unterweser und der rJetzverstärl\ung von 
Elsfleth/Wesf bis nach Niedervieland und Ganderkesee als Projekt P22 mit den MaQ,nahmem 
M80 und M92 im NEP 2019-2030 bestätigt worden sc~ien . 

Die NEP-Bestätigung für das Projekt P22 mit der Maßnal1me M92 betrifft die Strec.kenmaß·· 
nahnie von Conneforde nach Unterweser und wird do1-C wie folgt be!>chriE!ben: 

Die E~xistie~ende Leitung, auf der ein 220-kV- und EJin 380-kV-St~omkreis aufgelegt sind, soll 
opfünie1t. werden. Hierfür müsse die Stromtragfä1higkei1 durch Umstellung des 220-kV­
Stromkmises auf 380 kV erhöht werden. 

VVeiterhin soll die betroffene 380-kV-Schaltaniage in Conneforde verstärkt sowie die beste­
hemde Schaltanlage Unterweser durch Neubau Eibge1ö.st werden. 

Di~ NEP-Bestätigung für das Projekt P22 mit der Maßnahme MSO betrifft die Streckenmaß
nahme von Elsfleth/West über Niedervieland nach Ganderkesee und wird dort wie folgt be­
schrieben: 

Von Ganderkesee über Niedervieland zur im Bau befindlichen SchaltanlE1ge Elsfleth/West sei 
eine Verstärkung der bestehenden 380-kV-Le·itung vorgesehen. Hierfür müsse die beste­

­

- Diese Entscheidung enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimniss~i ­
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hende Leitung mit zwei 380-kV-Stromkreisen LJncl .:iner Stromtragfähigkeit von je 4.000 A 
neu errichtet werden. 

Hinsichtlich der Notwendigkeit der Errichtung einer 380-kV-Längskupp!ung sowie eirier ins­
qesamt zweiten 380-kV-Querkupplung am Stando11 Unterweser gab die Antragstellerin an, 
~las~; die aktuelle Konfiguration bereits drei Scimmelschienen und eine Querkupplung aufwei­
se!. Dazu, dass insbes9ndere bei einer geplanten Offshore-Einspeisung von 4 GW Leistun~f 
clrrt Standort Un~erweser dort eine Ausstattung mit einer Längskupplung und im Ergebnis 
zwei Qw~rkupplungen für einen sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb unabdingbar sei, 
machte sie insbesondere mit Schreiben vom 04.02.2020 nähere Ausführungen. 

Weiterhin sollen die 380-kV-Schaltanlagen Ganderkesee und Niedervielc:1nd verstärkt wer­
den. 

Oie Antragstellerin hat gemäß den Antragsunterlagen al:; geplante /\nschaf
fung!~- und Herstellungskosten für die gesamte lnvesfüionsmaßnahme angegeben. 

Durch die geplanten Maßnahmen würden Bei;t<.mdseinrichfungen ersetzt. 

Im Einzelnen: 

" 	 der 220-kV-Stromkreis der l;>estehendnn Leitung von Conneforde nach Unterweser, 
;3uf der ein 220-kV- und ein 380-kV-Strornkreis aufgelegt sind, durch einen zweiten 
380-kV-Stromkreis von Conneforde nc:1ch Unterweser (32 Kilometer Länge) 

o 	 das bestehende 220-kV-Leitungsschaltfeld c:1m Standort Conneforde durch cl::is neue 
380-kV-Leitungsschaltfeld am Standort Conneforde 

o 	 die bestehende Leitung mit zwei 380-kV··Strornl<reisen von Elsfleth/West nach Nie­
dc~rvieland und Ganderkesee durch die neue 3BO-kV-Doppelleltung von Elsflc~th/West 
nach Niedervieland und Ganderkesee (36 Kilometer Länge) 

o 	 die beiden bestehenden 380-kV-Leitungsschaltfelder am Standort Niedervieland 
durch zwei neue 380-kV-Leitungsschaltfelder am Standort Niedervieland 

„ 	 die beiden bestehenden 380-kV-Leitungssthciltfelder am Standort Ganderkesee 
durch zwei neue 380-kV-Leitungsschaltfelder 2.m Standort Ganderkesee 

P.inzig hinsichtlich der Errichtung einer 380-kV-Längskupplung ?Owie Giner zusätzlichen 
insgesamt :zweiten - 380-kV-Querkupplung am Standort Unterweser fallE: kein Ersatz. an. 

Kosten für Neuanschaffungen - das heißt, ohne Äquiw3lent aus dem i3estand - würden im 
Bereich der Anlagengruppen „Betriebsgebäude", „Grundstücksanlagen, Bauten für Trans­
portwesen", „Grundstücke", „Sonstiges" sowie „Werkzeuge/Geräte" anfallen. 

Ferner wies die Antragstellerin darauf hin, daHs nach i ~1rer eigenen Einschätzung die vorlie·· 
~1Emd beantragten Maßnahmen keinem der Regelbeispiele aus§ 23 Ab:>. 2b ARegV zuzu­
ordnen seinn. 

D1~r projektspezifische Ersatzanteil sei nach § 23 Abs. 2b ARegV ihrer Ansicht nach daher 
mit '13,25 % anzusetzen. 

­

­

- Diese Entscheidung enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ­
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Die vorliegende Investitionsmaßnahme stehe im Zusammenhang mit den folgenden Projek­
ten: 

•• 	 fü(4-13-117 (Bereitstellung von Blindleistungskompensationsleistung und einer An­
schlussmöglichkeit für HGÜ-Konverter im Raum Unterweser) 

lrn Rahmen dieses Projektes wurde der Neubau eines Umspannwerks im Bereich 
Unterweser genehmigt, welcher nun am bestehenden Standort Unterweser ·-· und 
nicht wie zunächst vorgesehen an einem neuen Standort namens UnterweserNVest ­
er-folgen soll. 

o 	 BK4-13-118 (Paket-Nr. 135_1 Ertüchtigung Umspannwerk Conne'forde) 

Für die vorliegeDd geplante 380-kV-Doppelleitung müssten am Standort Conneforde 
zwei bestehende 380-kV-Leitungsschaltfelder ertüchtigt werden. Die Ertüchtigung ei­
nes der beiden bestehenden 380-kV-L.eitungsschaltfelder sei jedoch bereits im Rah­
men des Verfahrens BK4-13-118 geneihmif1tworden. 

Die Antragstellerin führte hierzu mit Schreiben vom 31 .10.20'19 aus, dass dies darauf 
beruhe, dass die Doppelleitung Conneforde - Unterweser einen 220-kV-Stromkreis 
und einen 380-kV-Stromkreis umfasst. Im Zuge des Verfahrens BK4-·13-118 seien 
secl1s 380-kV-Schaltfelder und ein 380-kV-Kupplungsschaltfe:ld beantragt werden, 
um die 380-kV-Schaltanlage am Netzknoten Conneforde an die gestiegenen Anforde· 
rungen an das Übertragungsnetz anzupassen und die Kurzschlussfestigkeit i:!er An­
lage zu gewährleisten. Da die bisherige Leitung eben nur über einen 380-kV.· 
Stromkreis verfügt habe, sei auch insoweit nur die Ertüchtigung des bestehenden 
380-kV-Leitungsschaltfeldes beantragt worden. 

Mit Schreiben vom 27.05.2020 wurde die Antragstellerin angehört. Sie hat mit Schreiben 
vom 12.06.2020 erklärt, auf eine Stellungnahme zu verzichten. 

Di~~ Bundesnetzagentur hat die Regulierungsbehörde des Landes Bayern gemäß § 55 Abs. 1 
S. 2 EnVVG über die Einleitung des Verfahrens informiert. 

Unter dem 12.06.2020 wurde der Beschlusseritwu1f gemäß§ 58 Abs. 1 S. 2 EnWG dem 
nundeskartellarnt und der Reg~lierungsbehö'rde dHs Landes Bayern 2:ur Stellungnahme 
übersandt. Das Bundeskartellamt und die Landesregulierungsbehörde haben von di·&sem 
Rc3Ght keinen Gebrauch gemacht. 

WE~gen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Verfahrensakte vervviesen. 

- Diese Entscheidung enthält Betriebs- und GeschäftsgeheimnissH ­
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11. 

J:\. Fm·melle Rechtmäßigkeit 

& • 2'.uständigkeit 

Die f3undesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. ·1 EnWG die zuständige Regulierungsbehörde. 
Oie Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich eius § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

11. Antrc;1g und Frist 

Dc:ff Antrag auf Genehmigung einer lnvestitionsma !~nahme wurde fristgerecht am 29.03.2019 
bei der Bundesnetzagentur gestellt. 

;\ntr~ige auf Genehmigung von lnvestitionsmc:111nahmen sind gemäß§ 23 Abs. 3 S. ·1ARegV 
spätt~stens neun Monate vor Beginn des Kalenderjahres, in dem die Investition erstmals 
~ianz oder teilweise kostenwirksam werden soll, bei der Bundesnetzagentur zu stellen. Kos­
tanwirksam wird die Investitionsmaßnahme mit der erstmaligen Aktivierung. Die Aktivierung 
l<:c:1nn entweder als Anlage in Bau oder als Zu~iang zum Sachanlageverrnögen erfo lgen. Für 
cli'e dern vorliegenden Antrag zugrundeliegende lnvestitionsmaßnahrne ist auf die erstmalige 
Alctivierung im Jahr 2020 abzustellen. 

Hinsichtlich des Änderungsersuchens vom 03.01 .2020 ist gemäß§ 3/. VwVfG eine Wieder­
einsetzung in den vorigen Stand zu gewähren, so dass das Ersuchen a!s zum 31 .03.2019 
riestellt gilt. 

III. Anhörung 

Dc~r Antragstellerin wurde gemäß§ 67 Abs. 1 EnWG die Gelegenheit zur Stellungnahme ge­
[J E~b1?.n. 

IV. Beteiligung von Bundeskartellamt und Lanclesregulierungslbehörden 

Die Regu lierungsbehörde des Landes Bayern wurde gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 EnWG von der 
Einleitun~~ des Verfahrens benachrichtigt. 

D1:im Blindeskartellamt sowie der zuständigen Regulierungsbehörde des Landes Bayern 
wurde ~1emäß § 58 Abs. 1 S. 2 EnWG Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

B. Ge1rtehmigungsfähigkeit 

f=ür das Projekt „Netzverstärkung von Conneforde über Unterweser und Elsfleth/West nach 
Ganderkesee" ist eine Investitionsmaßnahme gemäß § 23 ARegV zu genehmigen. 

i. E:rweiteirungs- und Umstrukturierungsi1wustition 

Die Genehmigung einer Investitionsmaßnahme kann nach§ 23 Abs. 1 S. 1 ARegV für Erwei­
terungs- und Umstrukturierungsinvestitionen nrfolgen. Unter Erweiterungsinvestitionen sind 
Mar..nahmen zu verstehen, die das bestehende~ Netz vergrößern. Dabei beschränkt sich die 
Ver~irößerung nicht allein auf die physikalische Netzlänge, sondern umfasst auch die Maß­
nahmen zur Schaffung von größerem Kapazitätsvolumen bzw. Transportmengenvolumen. 

- Diese Entscheidung enthält Be1riebs- und Geschäftsgeheimnisse. 
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Die Antragstellerin hat hinreichend nachgewie:sen, dass es sich bei cler dem Antrag zu Grun­
dei liegenden Investitionsmaßnahme um eine Erweiterungsinvestition handelt, da durch die 
betreffenden Netzoptimierungs- und Netzverstärkungsmaßnahmen ein größeres Kapazitäts­
volu,rnen im Übertragungsnetz geschaffen wird. 

lt Gem:thmigungsfähigkeit nach·§ 23'Abs.. ·t S. 1 ARegV 

Gemäß § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV genehmigt die Bundesnetzagentur Investitionsmaßnahmen 
für Erw1~iterungs- und Umstrukturierungsinvestitionen in die Übertragungs- und Fernleitungs­
netze, sooweit diese Investitionen zur Stabilität des Gesamtsystems, für die EinbindLmg in das 
nationale oder internationale Verbundnetz oder für einen bedarfsgerechten Ausbau des 
Energieversorgungsnetzes nach § 11 EnWG notW(3ndig sind. Eines der in § 23 Abs. 1 S. 2 
Nr. ·1 bis 9 ARegV genannten Regelbeispiele ist im vorliegenden Fall nicht einschlägig. 

Die Notwendigkeit der Investitionsmaßnahme für einen bedarfsgerechten Ausbau des Ener­
~J i,9versorgungsnetzes ergibt sich bereits aus der Bestätigung des Netzentwicklungsplans 
Strom 2019··2030 vom 20.12.2019 (AktenzeichE"m 613··8571/1/3) durch die Bundesnetz­
c..i~1entur. Denn das vorliegende Projekt ist im Wesentlichen von dieser Bestätigung umfasst. 

Die Bes.Wtigung des Projektes P22, Maßnahn.1e !\/180. umfasst Folgendes: „Von Gancler­
ke:see über Niedervieland zur im Bau befindlichen Schaltanlage Elsfleth/West ist eine Ver­
stärkung der bestehenden 380-kV-Leitung vorgesehen. Hierfür muss die bestehend1~ Leitung 
mit zwei 380-kV-Stromkreisen und einer Stronitr~:igfähigkeit von je 4.b6o A neu errichtet wer­
cfon. Weiterhin sollen die 380-kV-Schaltanlagim Ganderkesee und Niedervieland verstärkt 
v~·~rden (Netzverstärkung)." 

DiHs umfasst das Teilprojekt zur „Verstärkung der :380-kV-Anlage Conneforde" mit der Er­
ric:htun~1 eines 380-kV-Leitungsschaltfeldes sowie?. das Teilprojekt „380··kV-Leitung Connefor­
dE~ ·- Untmweser (Netzoptimierung)" mit der Umstellung des 220-kV-Stromkreises der beste­
rmnden 220-kV-/ 380-kV-Doppelleitung mit einer Länge von 32 Kilometern auf 380 kV. 

Di(~ f3estfüigung des Projektes P22, Maßnahme M92, umfasst Folgendes „Auf der existie­
renden Leitung, auf der ein 220-kV- und ein 380-kV-mi-omkreis aufgelegt sind, wird die 
S1rorntragfähigkeit durch Umstellung des 220„1<V-Strmnkreises auf 380-kV erhöht (Netzopti­
mierunf1). Hierzu muss die 380-kV-Schaltanlage in CO'nneforde um ein zusätzliches 380-kV­
Schc:iltfeld verstärkt werden (Netzverstärkung)." 

Dies urnfasst das Teilprojekt „380-kV- Leitung Elsfleth/West- Niedervieland ·- Ganderkesee 
(l\leubau in bestehender Trasse)" mit der Errichtung niner 380-kV-De>ppelleitung mit ein.er 
Uinge von 36 Kilometern, das Teilprojekt zur „Ver~tärkung der 380-kV-Anlage Niedervieland" 
rnit der Errichtung zweier 380-kV-Leitungsschalttelder sowie das Teilprojr::kt zur „Verstärkung 
clEH 389-kV-Anlage Ganderkesee" mit der Errichtung zweier 380-kV-L(~itungsschali:felder. 

Hinsicht.lieh der Errichtung einer 380~kV-Längskupplung sowie der Errichtung einer :wsätzli­
c.Jren - insgesamt zweiten - 380-kV-Querkupplung im ~ahmen des THilprojektes z:ur „Ver­
stärkung der 380-kV-Anlage Unterweser" ergibt sich die Notwendigkeit aus den folgenden 
Erw;;igungen: 

Für im NEP bestätigte Streckenmaßnahmen ist die energiewirtschattliche Notwendiul<eit 
f.estnestellt worden und dementsprechend von eim?r htJhen Auslastun~ auszugehen. Üb~r­
dies wurde in der Vergangenheit gerichtlich b1:reits a11mkannt, dass die Verfügbarkeit der 
erforderlichen Streckenmaßnahme als eingeschränkt cinzusehen ist, wenn Schaltc:1nlagen -„ 
beii mindestens doppelter Eirischleifung - nur über eine oder zwei (Betriebs-) Sammelschie­
nen und die entsprechende Kupplung verfügen. Alternative, besser geeignete Investitions­
maß.nahmen zur Befriedigung des Bedarfs sind techni~:ch insoweit nicht ersichtlich. Denn 
eine solcr1e eingeschränkte Verfügbarkeit einm neuen Streckenmaßnahrne müsste <~ndern­

- Diese Entscheidung enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ­
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falls wiederum durch zusätzlichen Redispatch ode1· zusätzlichen Netzausbau kompensiert 

w13rden. 


Vor dem Hintergrund, dass die Streckenmaßnahme Conneforde - Unterweser im 

Nl::P 2019-2.030 bestätigt wurde und hier zud1m1 bis zu 4 GW Leisturl!~ aus Offshore~ 


VVindenergie angebunden werden sollen, ist c~ie Ausstattung der 380-kV-Schaltanla~Je Un­

tarweser mit drei Sammelschienen, einer Län9skupplung sowie zwei Querkupplungen im 

Erge~bnis ausnahmsweise als bedarfsgerecht anzusehen. 

m. 	Ersatzanteil 

Die vorliegende Investitionsmaßnahme enthält nach derzeitigem Planungsstand einen Er
satzanteil in Höhe von 13,25 Prozent. 

Fiir die vorliegende Investitionsmaßnahme is't der Anwendungsbe~reich von § 23 Abs. 2b 
Al;:e!~V eröffnet. Die gegenständliche Genehmigung wurde mit Schreiben vom 29.03.201 9 
und :;omit nach dem 17.09.2016 beantragt. 

IJ13mentsprechend wird der projektspezifische Ersatzanteil aus dem Verhältnis der Tages
rmuwerte der ersetzten Anlagen bzw. Anlagenbestandteile zur Summe~ der Anschaffungs­
und Herstellungskosten der gesamten Anlagen der Investitionsmaßnahme ermittelt Hierbei 
ist auf ciiE! erstmalige Aktivierung der zu ersetrnriden Anlagengüter und c.1uf den Zeitpunkt der 
erstmaliuen Aktivierung der neuen Anlagengl!ter als .Fertiganlagen .:ibzustellen. Per Tages· 
rn~uwert der ersetzten Anlagen bzw. Anlaf1enbestandteile wird dabei entsprech<~nd § 6 
Abs. 3 S'tromNEV ermittelt. Mithin erfolgt diH Umrechnung der hist1x ischen Anschaffungs
und Herstellungskosten auf Tagesneuwerte unter Verw endung von l~dexreihen cles Statisti· 
sc:hen Bundesamtes nach Maßgabe des§ 6a StromNEV. Bei der Ermittlung der Tagesneu
1d13t1e der zu ersetzenden vorhandenen Komponenten sind die ursprünglichen Anschaffungs· 
und Herstellungskosten auf den Zeitpunkt der erstmaligen Aktivierung der neuen Anlagengü·· 
t,3r als Fertiganlagen zu indizieren. 

Vorliegend hat die Antragstellerin ihrer Verpflic:htung aus § 23 Abs. 2b S. 4 ARegV entspro· 
ct11~n und der Beschlusskammer hinreichend Daten und Informationen, die für die Ermittlun~ 
des projf.iktspezifischen Ersatzanteils notwendig s ind, vorgelegt. Insbesondere hat sie die 
8Uszutauschenden bzw. zu ändernden Anl<:tgen bzw. Anlagenbestandteile in Form eines 
Mengengerüsts dargestellt und sowohl die hi s.tori~;chen Anschaffungs- und. Hersh3llungskos~ 

ten als auch die Tagesneuwerte gegenüber d·~r Beschlusskammer mit~Jeteilt. 

F.in Ersatz wird wie folgt vorgenommen: 

o 	 Der 220-kV-Stromkreis der bestehenden Leitung von Conneforde nach Unfe1weser, 
auf der ein 220-kV- und ein 380-kV-Stromkreis aufgelegt sind, Wird durch einen zwei­
ien 380-kV-Stromkreis von Conneforde nach Unterweser mit E!iner Länge von 32 Ki
lometern ersetzt. 

o 	 Das bestehende 220-kV-Leitungsschaltfeld arn Standort Connefotde wird dun:;h das 
neue 380-kV-Leitungsschaltfeld am Standort Conneforde erse tzt 

o 	 Die bestehende Leitung mit zwei 380-1\V -Stromkreisen von Elsfleth/West nach Nie­
dervieland und Ganderkesee wird durch die neue 380-kV-Doppelieitung von Els­
·fleth/West nach Niedervieland und Ganderkesee mit einer Länge von 36 Kilometern 
ersetzt. 

u 	 Die beiden bestehenden 380-kV-Leitungsscl1altfelder am Standort Niedervieland 
werden durch zwei neue 380-kV-Leituogsschaltfelder am Standort Niedervie!and er
setzt. 

­

­

­

­

­

­
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•• 	 Die beiden bestehenden 380-kV-Leitungsschaltfelder am Standort Ganderkesee wer
den durch zwei neue 380-kV-Leitungsschaltfelder am Standort Ganderkesee ersetzt. 

Kosbsn für Neuanschaffungen - das heißt, ohne Äquivalent aus dem Bestand - fairen im 
Bereich der Anlagengruppen „Betriebsgebäude", „Grundstücksanlagen, Bauten für Trans­
portwesen", „Grundstücke", „Sonstiges" sowie „Werkzeuge/Geräte" an. Insoweit ergibt sich 
nach derzeitiger Bewertung - kein Ersatz. 

E$ ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass der im Rahmen dieser Entscheidung angesetz­
t,~ projektspezifische Ersatzanteil erst im Ranrnen der sog. ex post-Abrechnung fixiert wirc 
pnd es sich insoweit lediglich um die informatorische Mitteilung einer vorläufigen Einschät„ 
zu11~~ de:r Gegebenheiten ohne rechtliche Bindungswirkung handelt. 

lnsbt~sondere ist die vorliegende Einschätzun~1 erneuter Prüfung und Entscheidung zu unter­
zi1~hen, falls technische Änderungen, die im !~ahmen eines Änderungsersuchens geltend zu 
rr1c:1chen sind, einen Ersatz vorhandener An!agen bzw. vorhandener Anlagenbestandteile 
fJernäß § 23 Abs. 2b S. 6 ARegV hervorrufon. Der vorliegende Ausgangsbescheid würde 
dann insoweit abgeändert. 

C„ Genehmigungsdauer 

Die Genehmigung der vorliegenden lnvestitionsmaf~nahme gilt auss<;l1ließlich für den be­
nannten Einzelfall und ist auf den Zeitraum bis zum 31.12.2023 beschränkt. 

Gemäß § 23 Abs. 1 S. 4 ARegV sind Genehm!gungen für lnvestitionsmaf~nahmen jEiweils bis 
zurn Ende derjenigen Regulierungsperiode zu befristen, in der ein Antrag gestellt worden ist. 
\-Vird ein Antrag er~t nach dem Basisjahr, welches nach § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV für die fol­
gEmde HHgulierungsperiode zugrunde zu legen ist, für die folgende RHgulierungsperiode 
~lHSh3llt, i:st die Genehmigung gemäß § 23 Abs. 1 S. 5 ARegV bis zum Ende dieser folgenden 
Rt:igulierungsperiode zu befristen. Das Basisjahr für die kommende Regulierungsperiode ist 
das .Jahr 2021. Die Antragstellerin hat die Genehmigung der Investitionsmaßnahme für das 
vorliege?nde Projekt am 29.03.2019 beantragt. Damit ist die Genehmigung der vorliegenden 
lrwei;titionsmaßnahme bis zum Ende der laufenden Regulierungsperiode zum 31.12.2023 zu 
befristen. 

Soweit die Antragstellerin einen über den 31. ·12.:w23 hinausgehenden Genehmigungszeit­
raum bBantragt hat, ist der Antrag abzulehnen. Dies ergibt sich unmittelbar aus§ 2~3 Abs. 1 
S. 4 und 5 ARegV, der einen längeren Genehmigungszeitraum insoweit nicht vorsieht. 

­

­

lll. Anjpassung der Erlösobergrenze 

Aufgrund der vorliegenden Investitionsmaßnahme können gemäß § 23 Abs. 1 S. 3 l\RegV 
Kapital- und Betriebskosten geltend gemacht werden. Die entsprechende Anpassung der 
E1"1ö~1obergrenze nimmt die Antragsteljerin gemäß§ 4 Abs. 3 Nr. 2 i.V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 
Nr. ß, 6a ARegV vor. 

f. 	 Umfang der Anpassung der Erlösobergmnze 

Die Antragstellerin kann ihre Erlösobergrenze um die sich aus genehmigten lnvestitions­
rnaßnahrnen ergebenden Kosten und Erlöse anpassen. Insgesamt dürfen sich die Kosten, 
urn cli~ die Erlösobergrenze angepasst wird, lediglich auf die Teile der vorliegenden lnvesfüi­
onsmar.snahme beziehen, die von der Genehmigung dem Grunde nach umfasst sind. 

- Diese Entscheidung enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ­
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Für die Berechnung der Kapital- und Betriebskosten hat die Antragstellerin gemäß § 23 
Abs. 1a S. 1 ARegV die Vorgaben der Festlegung der Bundesnetzagentur zu den Kapital­
und Betriebskosten gemäß§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 8a ARegV zu 

Sm"1l1=it die Bundesnetzagentur nicht gemäß§ 32 Abs. 1 Nr. 8a ARegV etwas Abweichendes 
festgelegt hat, können gemäß § 23 Abs. 1 a S. 1 ARegV ab dem Zeitpunkt der vollstiindigen 
Inbetriebnahme der Anlagengüter der Investitionsmaßnahme oder eines Teils der Investiti­
onsmaßnahme bis zum Ende der Regulierungsperiode, in der die Genehmigung der lnvesti­
fonsmaßnahme gilt, als Betriebskosten für die Anlagengüter, die Gegenstand der lnvestiti­
onsrnagnahme sind, jährlich pauschal 0,8 Prozent der für die lnvestitionsmar~nahme ansetz­
baren Anschaffungs- und Herstellungskosten geltend gemacht werden, abzüglich d~s pro­
jekt~;pezifischen oder pauschal festgelegten Ersatzanteils. 

Für den Zeitraum bis zu der vollständigen Inbetriebnahme der jeweiligen Anlagengüter kön­
mrn gern;§ß § 34 Abs. 12 ARegV als Betriebskosten für die Anlagengüter, die Gegenstand 
dnr Investitionsmaßnahme sind, ab dem 22.03.201 9 bis zu der Festlegung der Pauschale 
nach§ 23 Abs. 1a S. 2 ARegV i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr:. 8c ARegV jährlich pauschal 0,2 Pro­
zeint der für die Investitionsmaßnahme ansetzbaren Anschaffungs„ und Herstellungskosten 
~Jettend gemacht werden. 

f.~€:li der Anpassung der Erlösobergrenze hat die Antragstellerin die zum Zeitpunkt der An­
passung der Erlösobergrenze aktuellen Festlegungen zu berücksichtigen, soweit diese in 
;;.::eiitlichew Hinsicht anwendbar sind. 

H. i1.'.eitpunkt der Anpassung der Erlösobergrenze 

01:ir Zeitpunkt der Anpassung der Erlösobergrenze richtet sich für die vorliegende lnvestiti­
cmsrnaßnahme nach§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 i.V.m. § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV. Danach kann 
eine Anpassung der Erlösobergrenze unmittelbar im Jahr der Kostenentstehung stattfinden, 
so dass 2:unächst auf Plankosten abzustellen ist. 

Da für cliH vorliegende Investitionsmaßnahme von einer erstmaligen Kostenwirksarnl<eit im 
.Jcil1r 2020 auszugehen ist, hätte bei einer entsprechenden Genehmigung der lnvestitions­
rnaße bereits zum 01.01.2020 eine Anpassung der Erlösobergrenze stattfinden können, da 
clfü Antrag zum 31.03.2019 gestellt wurde bzw. durch Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand als zum 31.03.2019 als gestellt gilt. Eine solche Anpassung hat in der Regel nicht 
stattgefunden, da zu diesem Zeitpunkt noch keine Genehmigung der Investitionsmaßnahme 
vorlag. Der Ausgleich zwischen dem Betrag, um den die Erlösobergrenze zum 01.01 .2020 
für das vorliegende Projekt tatsächlich angepasst wurde und nach der vorliegenden Geneh­
migung hätte angepasst werden dürfen, erfolgt gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 AHegV über: das Re­
fJUlimungskonto. Die Differenz wird auf dem Regulierungskonto verbucht und mit dem dort 
gEi lttmden Z inssatz verzinst. 

Soweit eine Anpassung der Erlösobergrenze nicht bereits zum 01.01.2020 stattgefunden hat, 
kommt es zu einer tatsächlichen Anpassung der Erlösobergrenze erstmalig zum 01.01.2021. 

Eine Anpassung der Erlösobergrenze erfolgt jährlich für die Dauer der Genehmigung. 

111. J\lachträgliche Ko~rektur der Anpassun91 der Erlösobergrenze 

Da us sich bei den für die Anpassung der Erlösobergrenze heranzuziehenden Kapital- und 
B1~triebskosten um Planwerte handelt, ergibt sich die Notwendigkeit e ines so genannten 
Plcin··lst-Abgleichs zwischen den angesetzten Plankosten und den tatsächlich in dem be­
tr<~chteten Jahr entstandenen Ist-Kosten für die Investitionsmaßnahme. Der Ausgleich der 
::.ii:;h aus der Gegenüberstellung voh Plan- und Ist-Kosten eventuell ergebenden Differenz 

- Diese Entscheidung enthält Betriebs- und qeschäftsgeheimnisse ­
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e.~ rfolgt gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV über das Regulierungskonto. Die Differenz wird auf 
eiern Regulierungskonto verbucht und mit dem dort geltenden Zinssatz 11Hrzinst. Für die 
Durchführung des Plan-lst-Abgleichs sind von der .Antragstellerin die Mitteilungspflichten 
na<.:11 Abschnitt E. I. einzuhalten. 

IV. 	Anpassung der Erlösobergrenze nach Auslaufen der Genehmigung gem~il! § 23 
ARegV 

BBi der Anpassung der Erlösobergrenze im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen ist 
auch§ 1 ·1 Abs. 2 S. 1 Nr. 6a i.V.m. § 23 Abs. 2a ARegV zu beachten. Danach sind die in den 
lt~1zten drei Jahren der Genehmigungsdauer der 1 nvestitionsmaßnahme entstandenen Kapi­
tgl- und Betriebskosten als Abzugsbetrag zu berücksichtigen, indem sie bis zum Ende der 
Genehmigungsdauer aufgezinst und gleichm~ißig iiber 20 Jahre, beginnend mit dem Jahr 
nach Ablauf der Genehmigungsdauer der Investitionsmaßnahme, aufgelöst werden. Für dil3 
V<:!rzinsung gelten die Regelungen des § 5 Abs. 2 S. 3 ARegV. Mit dieser Regelung wird 
verhindert, dass es durch den Wechsel auf die sofortige Koste11anerkennung in der Erlös­
obergrenze zu einer doppelten Berücksichtigung von Kapital- und Betriebskosten aus lnves
titionsmaf1nahmen kommt. Denn die in den letzten drei Jahren der Genehmigungsdauer de:r 
Investitionsmaßnahme entstandenen Kapital- und Betriebskosten würden ansonsten auf­
grund der neuen Regelung nach § 4 Abs. 3 S. ~ Nr. 2 ARegV sowohl im Rahmen der ge­
l'IE~hrnigten Investitionsmaßnahme als auch in der Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs. 1 ARegV 
dm folgenden Regulierungsbehörde berücksichtigt. 

E~. 	 Niebenbestimmungen, § 23 Abs. 5 ARegV 

DiH Genehmigung enthält Nebenbestimmungen nach§ 23 Abs. 5 S. 2 ARegV. 

t. nmtElilungspflichten, §§ 23 Abs. 5 S. 2, 28 AIRegV 

Die Antragstellerin hat den ihr im folgenden ciuferlegten Mitteilungspflichten nachzukommem. 
Dies'~ konkretisieren die bereits nach § 28 Nr. 6 ARegV existierenden Mitteilungspffi~hten. 
ü iH Erfüllung dieser Mitteilungspflichten ersetd nicht die gegebenenfalls notwendige Be.an­
trayung einer Änderung der genehmigten Investitionsmaßnahme. 

1. 	 Anqpassung der Erlösobergrenze 

D13r Antragstellerin wird auferlegt, die folgend1m Angaben anhand der tatsächlichen Werte in 
E.!iner für einen sachkun9igen Dritten in nachvollziehbarer Weise mitzuteilen und zu belegen: 

o Die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

o Aktivierungen als Anlagen in Bau 

o Aktivierungen als Fertiganlagen 

o Die Abzugspositionen 

o Rückstellungen 

o Öffentliche Förderungen 

o Sonstige kostenmindernde Erlöse 

.; Die Param.eter 


­
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o Aufgenommenes Fremdkapital 

o Erhaltene Baukostenzuschüss~ 

o Tatsächliche Fremdkapitalzinsr3n 

o Gewerbesteuerhebesatz 

o Angaben zur Ermittlung des projektspezifischen Ersatzanteils 

füii der Übermittlung dieser Angaben hat die Antragstellerin sich an dem jeweils aktuellen 
l .eitfaden der Bundesnetzagentur zu § 23 AR1:gV zu orientieren und den jeweils aktuell auf 
clm Internetseite der Bundesnetzagentur dafür b1?reitgestellten Erhebungsbogen zu verwen­
clm1. Ohne entsprechenden Nachweis wäre es der Regulierungsbehörde nicht möglich, zu 
Clberprüfen, ob die bislang lediglich als Planw13rte vorliegenden Angaben der Antragstellerin 
insoweit auch tatsächlich so eingetreten sind. Die Beschlusskammer behält sich vor, weitere 
J\nforderungen an Inhalt und Struktur der geforderten Daten vorzugeben. 

2. Änderung des Projektes 

Der Antragstellerin wird auferlegt, unmittelbar nach Kenntniserlangung eine Änderung des 
Projektm:., insbesondere Änderungen, die sich auf den lnbetriebnahmezeitpunkt, die wesent­
liche technische Gestaltung oder auf den Ersatzr.inteil auswirken, bei der Regulierungsbe­
hörcle an:zuzeigen. 

Die Befus~nis , die Antragstellerin zu verpflichtHn, unverzüglich nach Kenntniserlan~1urig eine: 
Anderung des Projektes anzuzeigen, ergibt sich aus § 23 Abs. 5 S. 2 ARegV. Die lnformati·· 
onsverpflichtung ist notwendig, um der Regulierungsbehörde eine sachgerechte Kontrolle 
cler von der Antragstellerin vorzunehmenden Anpassung der Erlösober~1renze zu ermögli­
chen. Ohne entsprechenden Nachweis wäre es der Regulierungsbehörde nicht mögHch, zu 
überprüfen, ob die geplante Projektausführung der Antragstellerin insoweit auch tatsächlich 
~.o eingetreten ist. 

11. \llliderrufsvorbehalt 

Die GenE~hmigung steht gemäß§ 23 Abs. 5 S. 1 ARegV unter dem Vorbehalt des Widerrufs 
f'::ir den Fall, dass die Investition nicht der Genehmigung entsprechend durchgeführt wird. 
Davon umfasst sind nicht nur die Nichtdurchführung der Investition als solcher, sondern auch 
von der Genehmigung abweichende Ausführunger1. 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 

- Diese Entscheidung enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ­
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Rechtsbehelfsbelehrung: 

GegEm diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Zustellun~1 Beschwr~rde erho­
ben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 
531 ·13 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist bei dem 
Obarlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt .ainen 
Monat. Sie be.ginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Amrag von dem oder 
clEff Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdebef1rnndung 
rnuss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Auf­
hebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen und Beweismittel auf die sicn die 
Besc:hwerde stützt, enthalten. Die Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegründung müs­
~·Ein durch einen Re~htsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebend~irkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 
„ 

J/Jl'vil oil"ll 

Roman Smidrkal 

Vornitzender Beisitzer Beisitzer 

- Diese Entscheidung enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ­
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